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1.5.2

Absenzenerfassung
Entschuldigung

Die Schülerinnen und Schüler entschuldigen ihre Absenz oder Verspätung mittels des Absenzenheftes bei der Klassenlehrperson und anschliessend bei den Fachlehrpersonen.

Frist

Absenzen müssen unmittelbar nach der Rückkehr in den Unterricht im Absenzenheft schriftlich und mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten begründet sein. Fehlt eine genügende Begründung auch nach einer Woche, wird die Absenz als unentschuldigt betrachtet. 

Zeugniseintrag

Bei unentschuldigten Absenzen erfolgt mit einem Formular eine Meldung an die Erziehungsberechtigten. Die Absenz wird im Zeugnis  vermerkt. 

Entschuldigte Absenzen von total mehr als 10 Unterrichtstagen werden auch im Zeugnis eingetragen. 

(Verordnung über die Beurteilung, Beförderung, Zeugnis und Übertritt, §9c und §9d).

Sn, August 10


